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Personen ab 18 Jahre 

Ungeimpfte ohne coronatypische Symptome Kein Zutritt 

Grundimmunisierung 

- Personen mit 2 Impfungen (alle Impfstoffe) 

   (deren 2. Impfung mehr als 3 Monate  

   zurückliegt)  

- Genesen mit 1 Impfung 

Test erforderlich 

2G-Plus 

- Personen, die bereits 1 Auffrischungsimpfung 

   (3. Impfung) erhalten haben 

- Personen, die frisch doppelt geimpft sind  

   (deren 2. Impfung weniger als 3 Monate  

   zurückliegt) 

- Personen, die frisch genesen sind  

   (deren Erkrankung also weniger als 3 Monate  

   zurückliegt) 

- Personen, die doppelt geimpft und genesen 

   sind 

Kein Test erforderlich 

Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 

gegen das Coronavirus geimpft werden können 

(Nachweis mit ärztlicher Bescheinigung) 

Test erforderlich 

Sorge- und Umgangsberechtigte als Begleitung 

von Kindern bis zur Einschulung 

Ausnahme: 3G-Regel 

Geimpft, genesen oder getestet  

(zusätzlich Mund-Nasen-Bedeckung) 

Kinder und Jugendliche 

Kinder bis zur Einschulung Kein Test erforderlich 

Minderjährige  
Test erforderlich oder  

Bescheinigung der Schule 

 

Anerkannte Tests 

 Antigen Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder  

PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) 

 Sog. Selbsttests im Vier-Augen-Prinzip – unbeobachtete Selbsttests sind unzulässig. 

 

Bezeichnung Impfstoff im Impfausweis 

Im Impfausweis erkennen Sie eine erfolgte Impfung daran, dass in der Spalte "Impfung 

gegen" SARS-CoV-2 oder COVID-19 eingetragen ist und rechts daneben ein Aufkleber für 

die Art der Impfung aufgeklebt ist. Teilweise ist nur der Aufkleber vorhanden. Die 

Bezeichnungen sind je nach Impfstoffen unterschiedlich: 

 

 BioNTech/Pfizer: Comirnaty, 

 Moderna COVID-19 Vaccine Moderna, 

 AstraZeneca: Vaxzervria (ältere Einträge manchmal auch Cov19VacAstraZ) 

 Johnson und Johnson: COVID-19 Vaccine Janssen oder nur Janssen. 



Haben Sie Symptome 
einer COVID-19-Infektion?

NEIN JA

Sind Sie direkte Kontaktperson 
einer / eines Infizierten?

Sie sind
• geboostert

• frisch* doppelt geimpft
• frisch* genesen

• doppelt geimpft und genesen

Lassen Sie einen Test durchführen.

NEIN

NEGATIVPOSITIV**
(Verfahren gilt auch unabhängig 
davon, ob Symptome vorliegen)
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↓
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↓ ↓
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JA NEIN
↓

↓ ↓

Begeben Sie sich für 10 Tage in häusliche Quarantäne/Isolierung.

↓

Bleiben Sie gesund. Beachten Sie weiterhin die AHA+L Regeln.
↓

(Fieber, Husten, Kopf-, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinnes, Magen-/Darmbeschwerden)

www.impfen-sh.de

Keine Quarantäne 
notwendig.  nach 7 Tagen***

(für alle 
Kontaktpersonen oder Infizierten)

nach 5 Tagen
(Für Kinder und Jugendliche in Kita, 

Schule, etc. als Kontaktperson)

↓
Vorzeitige Beendigung der Quarantäne/Isolierung 

durch negatives Antigen-Schnelltest- oder PCR-Testergebnis möglich?

↓

Die Ärztin / der Arzt wird nach 
Symptomen, relevanten Kontakten, ggf. 

Risikoindikationen fragen und dann entscheiden, 
ob ein PCR-Test oder Antigen-Test durchgeführt 

werden soll.

Das Ergebnis ist

* Die Erkrankung / Impfung liegt weniger als drei Monate zurück.
** Bei einem positiven Antigen-Schnelltest wird in der Regel anschließend ein PCR-Test durchgeführt.

*** Bei infizierten Beschäftigen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen etc., muss vor der Testung eine 48-stündige Symptomfreiheit 
bestehen. (Eine vorzeitige Beendigung der Absonderung ist ausschließlich durch einen PCR-Test möglich.)

↓

Keine Quarantäne 
notwendig.


